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Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermittelt in der 
Beilage 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zum obzitierten 
Gesetzesentwurf. 

Beilage Wien, am 21. August 1984 
Für den Bundesminister: 

Dr. Jonak 

7/SN-82/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM 
FüR UNTERRICHT UND KUNST 

GZ. 13.712/3-3/84 

An das 
Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten 

in WIEN 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Einräumung von Privilegien nicht staat­
licher internationaler Organisationen 
Zu Zl.: 3025.02/192-I.2.a/84 v. 9.7.1984 

Zu dem obzitierten Gesetzesentwurf teilt das Bundesministerium für! 
Unterricht und Kunst mit, daß von seinem Ressortstandpunkt aus kei� 
ne Bedenken bestehen. Hiebei wird davon ausgegangen, daß durch die! 
Einräumung der Rechtsstellung einer Organisation im Sinne dieses I 

Gesetzes (§ 1 Abs. 1) im Bestand der Rechtspersönlichkeit keine Än� 
derung eintritt (§ 1 Abs. 3) und zwar auch dann, wenn es sich um 
einen Verein handelt (§ 2 setzt lediglich die Anwendung des Ver­
einsgesetzes aus). Dies ist vom ho. Ressortstandpunkt von wesent­
licher Bedeutung, wenn die Organisation Träger einer Privatschule 
ist (z.B. der Vienna International School). 

Unter dem Aspekt des Privatschulrech�es ist nämlich davon auszuge­
hen, daß bei einem Aufhören der Rechtspersönlichkeit des ursprüng­
lichen Privatschulerhalters auch die Privatschule zu bestehen auf­
hört. 

Unverständlich erscheint im Zusammenhang mit der Frage der Anwen­
dung des Vereinsgesetzes 1951 der zweite Satz der Erläuterungen zu 
§ 2. Die Organisation muß den internationalen Charakter bereits vot 
der Einräumung der Rechte gemäß § 1 Abs. 1 besessen haben. Wenn si� 
als Verein gegründet worden ist, muß sie ursprünglich in der Lage 
gewesen sein, "den Erfordernissen des Vereinsgesetzes gerecht zu 
werden". Eine Aussetzung der Anwendung des Vereinsgesetzes 1951 
(z. B. der Meldepflicht) könnte jedoch vom Standpunkt der Einräu­

mung von Privilegien für diese Organisationen von Interesse sein. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Ausfertigungen der ho. 
Stellungnahme zugeleitet. 

Wien, am 21. August 1984 
Für den Bundesminister: 

Dr. Jonak 
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